
Satzung des Vereins: „KreatiVe DarmStaDt“

 § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

 1.1. Der Verein führt den Namen: „Kreative Darmstadt “

 1.2. er hat seinen Sitz in Darmstadt und ist in das Vereinsregister  
  beim amtsgericht in Darmstadt einzutragen.

 1.3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 1.4. alle Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung sind als
  geschlechtsneutral zu verstehen.

 § 2 Zweck des Vereins

 2.1. Zweck des Vereins ist die Förderung des erfahrungsaustausches, der Weiter-
  bildung, der gegenseitigen inspiration und der fachübergreifenden  
  Zusammenarbeit von akteuren der verschiedenen Disziplinen der Kreativwirt-
  schaft in der region Darmstadt/Südhessen.

 2.2. Der Verein versteht sich als Zusammenschluss von einzel- und Kleinunter-
  nehmern sowie anderen akteuren der kreativ- und kulturschaffenden 
  Wirtschaft, um diesem Sektor eine identität und Sichtbarkeit zu verschaffen. 
  er fördert interdisziplinäre Kontakte und Kooperationen zwischen 
  den akteuren und institutionen der verschiedenen Disziplinen sowie mit 
  anderen Branchen – auch im interesse und zum Nutzen der region.

 2. 3. Der Verein verfolgt weiterhin das Ziel, die einzel- und Kleinunternehmen der
   Kreativwirtschaft in der region Darmstadt/Südhessen weiter zu professiona- 
   lisieren, um deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.

 2.4. Der Verein versteht sich ferner als ansprechpartner in Fragen der Krea-
  tivwirtschaft für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Presse und andere   
  Organisationen.

 2.5. Der Satzungszweck wird erfüllt durch

  •  maßnahmen zur Weiterbildung und Professionalisierung:
     Vorträge, Seminare, trainings, Workshops

  • Netzwerkveranstaltungen zwecks erfahrungs- und ideenaustausch

  • Veranstaltung von tagungen

  • Pflege von Kontakten zu Kultur- und Bildungseinrichtungen der
     region wie z.B. Hochschulen, Schulen und museen 

   •  Beteiligung an öffentlichen Diskursen über Fragen der Stadtgestaltung
   und der Gestaltung öffentlicher einrichtungen

  • Veröffentlichung eigener Publikationen: z.B. tagungsberichte, 
   Schulungsunterlagen, Stellungnahmen zu Fragen der Kreativwirtschaft
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   § 3 Verwendung von Finanzmitteln des Vereins

 3.1. Finanzmittel aus der Vereinstätigkeit dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke
   verwendet werden. Die mitglieder erhalten keine Vereinsanteile und in ihrer 
   eigenschaft als mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus mitteln
   des Vereins.

 3.2. Der Vorstand und andere Vereinsmitglieder können für ihre tätigkeit
   für den Verein eine angemessene Vergütung erhalten. Die zu vergütende
   tätigkeit ist in art und Umfang genau zu spezifizieren.

 3.3. Über die Vergütung von Vorstandsmitgliedern hat der Vorstand einstimmig
   zu entscheiden. Diese entscheidung muss von der mitgliederversammlung 
   bestätigt werden; ein „Vorratsbeschluss“ ist möglich.

 3.4. Über die Vergütung anderer Vereinsmitglieder entscheidet der Vorstand.
   Die entscheidung ist den mitgliedern mitzuteilen und in der mitgliederver-
   sammlung zu erläutern.

 3.5. auslagen, die im Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten entstehen, werden
   nach Begründung und Vorlage von Belegen erstattet.

 3.6. Der Verein darf niemanden durch ausgaben die dem Zweck des Vereins fremd
   sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigen.

   § 4 mitgliedschaft

 4.1. Ordentliches mitglied des Vereins kann jede Person werden, die den Vereins-
   zweck fördert und das 18. Lebensjahr vollendet hat.

 4.2. mitgliedschaft kann auch von juristischen Personen erworben werden, die
   dem Zweck und der in dieser Satzung niedergelegten Zielen zustimmen.
   Der Vertreter einer juristischen Person hat, wie eine natürliche Person, nur
   eine Stimme.

 4.3. außerordentliche mitglieder können studierende, korrespondierende,
   fördernde, assoziierte und ehrenmitglieder sein; sie haben kein Stimm- oder
   Wahlrecht, aber das recht zur teilnahme an den mitgliederversammlungen.
   Dort haben sie auch rederecht.

 4.4. Der antrag auf aufnahme in den Verein muss schriftlich erfolgen. Über die
    aufnahme entscheidet der Vorstand; die entscheidung ist dem antragsteller
   ohne angabe von Gründen schriftlich mitzuteilen.

 4.5. Die mitgliedschaft endet:

   a)  durch schriftliche austrittserklärung zum ende eines Geschäftsjahres. 
      Diese muss dem Vorstand gegenüber mit mindestens vierteljähriger Frist
      abgegeben werden.
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   b)  durch ausschluss: Der Vorstand kann ein mitglied ausschließen, wenn es
      durch sein Verhalten dem ansehen oder dem Zweck des Vereins in  
      erheblichem maße schadet oder wenn es mit der Zahlung der Beiträge
      oder Umlagen trotz zweimaliger mahnung im rückstand geblieben ist.
      Die entscheidung des Vorstandes, die mit einfacher mehrheit zu fällen
      ist, wird dem ausgeschlossenen mitglied durch eingeschriebenen Brief
      mitgeteilt. Dem auszuschließenden ist Gelegenheit zur schriftlichen
      Stellungnahme zu geben.

   c)  durch tod bzw. auflösung der juristischen Person.

 4.6. Die Beendigung der mitgliedschaft berührt nicht die Verpflichtung
   zur Zahlung der Beiträge für das laufende Geschäftsjahr. Bei Beendigung
   der mitgliedschaft werden keine Geld- oder Sachleistungen erstattet.
   es besteht kein anspruch auf anteile des Vereinsvermögens.

 § 5 rechte und Pflichten der mitglieder

 5.1. alle ordentlichen mitglieder sind grundsätzlich gleichberechtigt.

 5.2. Die mitglieder sollen den Verein bei der erfüllung seiner aufgaben durch
   rat und tat sowie durch auskünfte und informationen unterstützen.

 5.3. Die mitglieder sind grundsätzlich verpflichtet, einen Beitrag zu entrich-
   ten. Näheres regelt die Beitragsordnung, die vom Vorstand vorzulegen
   und von der mitgliederversammlung zu beschließen ist.

 § 6 Organe des Vereins

 6.1. Diese sind:

    1. die mitgliederversammlung
    2. der Vorstand
    3. der Beirat

 § 7 mitgliederversammlung

 7.1. Die mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie

   - wählt und entlastet den Vorstand,
   - wählt zwei Kassenprüfer und einen ersatzprüfer,
   - nimmt den rechenschaftsbericht des Vorstands entgegen,
   - genehmigt den Haushalt für das kommende Geschäftsjahr,
   - entlastet die gewählten Vertreter,
   - beschließt die Beitragsordnung und
   - beschließt über Satzungsänderungen und die auflösung des Vereins.
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 7.2. Die mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
   Sie wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Bekanntgabe der tagesordnung  
   mit einer Frist von mindestens vier Wochen schriftlich mittels Brief oder 
   e-mail einberufen. Die einladung gilt dem mitglied als zugegangen, wenn  
   sie an die letzte dem Verein vom mitglied schriftlich bekannt gegebene 
   adresse bzw. e-mail-adresse gerichtet ist. Dabei ist die vom Vorstand fest-
   gesetzte tagesordnung mitzuteilen.

 7.3. Der Vorsitzende des Vorstandes kann eine außerordentliche mitgliederver-
   sammlung mit angabe der tagesordnung mit Ladungsfrist von zwei Wochen
   einbe rufen, wenn dies das interesse des Vereins erfordert oder wenn dies 
   mit schriftlich begründetem antrag von mindestens einem Drittel der mit-
   glieder verlangt wird. Jedes persönlich anwesende mitglied hat eine Stimme.

 7.4. Jedes mitglied kann spätestens eine Woche vor einer mitgliederversammlung
   beim Vorstand schriftlich eine ergänzung der tagesordnung beantragen. 
   Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der mitgliederversammlung die ergän-
   zung bekanntzugeben; über deren Behandlung beschließt die Versammlung.

 7.5. Zu einem Beschluss, der die Änderung der Satzung enthält, ist eine mehrheit
   von drei Vierteln der erschienenen mitglieder erforderlich.

 7.6. Die mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder einem
   Stellvertreter geleitet.

 7.7. Die mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher mehrheit,
   soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt. Stimmberechtigt sind nur 
   anwesende mitglieder. Nicht anwesende mitglieder können sich nicht 
   vertreten lassen.

 7.8. Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Versamm-
   lungsleiter und ein weiteres Vorstandsmitglied unterschreiben. Die Nieder-
   schrift ist allen mitgliedern schriftlich zuzustellen.

 § 8 Vorstand

 8.1. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, bereitet die mit-
   gliederversammlung vor und führt deren Beschlüsse aus.

 8.2. Der Vorstand besteht aus:

   a)  dem Vorsitzenden
   b)  dem stellvertretendem Vorsitzenden
   c)  dem Schatzmeister
   d)  weiteren zwei Vorstandsmitgliedern
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 8.3. Die mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von einem Jahr gewählt;
   Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt über seine amtszeit hinaus bis
   zur satzungsmäßigen Bestellung des nächsten Vorstandes im amt.

 8.4. Scheidet ein mitglied aus dem Vorstand während einer Wahlperiode aus, kann 
   der Vorstand bis zu den nächsten Neuwahlen ein Vereinsmitglied mit der
   Wahrnehmung der aufgaben beauftragen.

 8.5. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind Vorstand im Sinne
   des § 26 BGB. Beide sind alleinvertretungsberechtigt. Vereinsintern wird be-
   stimmt: Der Stellvertreter ist nur im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden 
   zur Vertretung befugt.

 8.6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner mit-
   glieder anwesend ist. er beschließt mit der einfachen mehrheit der anwe-
   senden mitglieder. Bei Stimmengleichheit ergibt die Stimme des Vorsitzen
   den ausschlag. Die anforderungen an die Beschlussfähigkeit sollen nur 
   interne Wirkung entfalten.

 8.7. Der Vorstand kann zur erfüllung konkreter aufgaben arbeits- bzw. Werkver-
   träge abschließen.

 8.8. Der Vorstand kann zu seiner entlastung einen Geschäftsführer berufen,
   ausschüsse einsetzen und einzelnen mitgliedern aufgaben zuweisen.

 § 9 Der Beirat

 9.1. Zur Beratung und Unterstützung des Vorstandes kann ein Beirat gebildet 
   werden. Diesem gehören Persönlichkeiten an, die den Zwecken des Vereins 
   nahestehen; die mitglieder des Beirates sind ehrenamtlich tätig.

 9.2. Die mitglieder des Beirates werden vom Vorstand für die Dauer von zwei 
   Jahren berufen; Wiederberufung ist möglich.

 9.3. Der Beirat wählt einen Sprecher aus seiner mitte und tagt mindestens einmal
   im Jahr; zu dieser Sitzung lädt der Sprecher ein.

 9.4. Der Beitrat und seine mitglieder beraten den Vorstand in wichtigen angele-
   genheiten des Vereins. Der Vorstand kann sich jederzeit an den Beirat oder 
   einzelne mitglieder wenden und um rat oder Unterstützung bitten.
   Der Beirat kann aber auch von sich aus themen und Vorschläge an den
   Vorstand herantragen.
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 § 10 Schatzmeister und Kassenprüfung

 10.1. Der Schatzmeister hat jährlich einen Jahresabschluss zu erstellen, der von
   den Kassenprüfern auf formelle richtigkeit geprüft wird. Den Kassenprüfern 
   sind alle hierzu erforderlichen Unterlagen und informationen zur Verfügung 
   zu stellen. Die Kassenprüfer berichten in der mitgliederversammlung über 
   das ergebnis der Prüfung und ihnen obliegt es auch, die entlastung des 
   Schatzmeisters zu beantragen.

 10.2. Die mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen ersatzprüfer. 
   Die Berufungsdauer entspricht der des Vorstands, eine Wiederwahl ist 
   demzufolge möglich. Die Kassenprüfer gehören weder dem Vorstand noch
   einem vom Vorstand berufenen Gremium an und dürfen auch nicht angestellte
   des Vereins sein, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu
   prüfen und über das ergebnis vor der mitgliederversammlung zu berichten.
   Die rechnungsprüfung umfasst die Prüfung der Kassenführung, Prüfung, ob
   die ausgaben sachlich gerechtfertigt, rechnerisch richtig und korrekt belegt
   sind, und Überprüfung von abweichungen zum festgelegten Haushaltsplan.
   Zu den aufgaben der rechnungsprüfer gehört nicht die Prüfung der Zweck-
   mäßigkeit der mittelverwendung.

 § 11 auflösung des Vereins

 11.1. Die auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck mindestens 
   vier Wochen vorher einberufenen mitgliederversammlung mit Dreiviertel- 
   mehrheit beschlossen werden.

 § 12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

 12.1 Sollten sich einzelne Bestimmungen der Satzung als ungültig erweisen, so
   bleibt die Satzung im Übrigen gültig. anstelle der ungültigen Bestimmung
   tritt eine regelung, die dieser inhaltlich am nächsten kommt.

 § 13 Schlussbestimmungen

 13.1 Diese Satzung wurde in der Gründerversammlung vom 22 mai 2013 beschlos-
   sen und tritt mit ihrer eintragung in das Vereinsregister beim amtsgericht
   Darmstadt in Kraft.

                Darmstadt, den 22. mai 2013

Seite 6/6


